
  �Der Entlastungsbetrag bleibt bei 131 Euro.  

Alle Personen ab Pflegegrad 1 haben Anspruch darauf.

  �Die Pauschalleistung für die Pflege von Menschen mit Behinderung beträgt 278 Euro.  

Alle Personen ab Pflegegrad 2 haben Anspruch darauf.

Das Landespflegegeld wird auf 500 Euro im Jahr gekürzt. 

Das Pflegegeld bei stationären Aufenthalten, zum Beispiel im Krankenhaus, 

wird jetzt für 8 Wochen weitergezahlt.

Die Lebenshilfe Neumarkt informiert 
Rechtliche Infos und Tipps für Eltern und Angehörige

Seit 01.01.2026 gibt es viele neue Regelungen für Menschen mit Behinderung:

Pflegegeld und Pflegesachleistungen bleiben unverändert

Landespflegegeld

Pflegegeld bei Krankenhausaufenthalt

Newsletter

NEWSLETTER

Pflegegrad
Höhere Pflegesachleistungen 

(pro Monat)
Höheres Pflegegeld 

(pro Monat)

1 - -

2 Bis zu 796 Euro 347 Euro

3  Bis zu 1.497 Euro  599  Euro

4 Bis zu 1.859 Euro 800 Euro

5 Bis zu 2.299 Euro 990 Euro



So erreichen Sie uns:
Lebenshilfe Neumarkt e.V.  
Beratungskoordination

Badstraße 5  
92318 Neumarkt

Tel.: 09181 27 33 402
E-Mail: beratung@lebenshilfe-neumarkt.de

Bitte beachten: Wir haben uns bemüht, dass alle Informationen auch stimmen. Trotzdem kann es dabei Fehler geben. 
Wir übernehmen keine Gewähr, dass alle Informationen richtig und vollständig sind, und haften auch nicht dafür.

Grundsicherung

Regelbedarfs-
stufe

Monatlicher 
Betrag

Für

1 563 Euro Erwachsene, die alleine leben 

2 506 Euro Erwachsene, die gemeinsam mit Partner*in leben

3 451 Euro Erwachsene, die im gemeinschaftlichen Wohnen leben

4 471 Euro Jugendliche von 14-17 Jahre

5 390 Euro Kind von 6-13 Jahre

6 357 Euro Kind von 0-5 Jahre

Ausführliche Infos zu den Neuerungen gibt es im Internet unter:

https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/neuerungen-fuer-menschen-mit-behinderung

 �Manche Leistungen der Eingliederungshilfe sind vom Vermögen abhängig. 

Der Freibetrag für das Vermögen steigt auf 71.190 Euro.

 Der Freibetrag für das Einkommen steigt ebenfalls.

Höhere Freibeträge:

Die Regelsätze bleiben unverändert:

NEWSLETTER

 �Für das Mittagessen in der Werkstatt werden pro Tag 4,57 Euro ausgezahlt

Sonstigen Leistungen:

Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

2026 können bis zu 3.539 Euro in Anspruch genommen werden. 

Neue Fristen: ab 2026 können Kosten nur noch bis zum Ende des folgenden Kalenderjahres 

abgerechnet werden. Das bedeutet, Rechnungen aus dem Jahr 2026 können nur noch bis zum 

31. Dezember 2027 eingereicht werden.


